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    In mehreren aktuellen BFH-Urteilen wurden Münzgeräte (z.B. Staubsauger, Waschboxen,   
   Vorsprüher), die mit Geldmünzen-Einwurf betrieben werden, steuerlich als offene Ladenkasse  
   definiert. 
 

 Das heißt, dass für jedes Münzgerät eine ordnungsgemäße Kassenaufzeichnung geführt 
werden muss! 

    

   HHIIEERRZZUU  MMÜÜSSSSEENN  DDIIEE  AAUUFFZZEEIICCHHNNUUNNGGEENN  
 

 vollständig (alle Einnahmen und Ausgaben) 

 richtig (Soll/Ist Abgleich) 

 zeitgerecht (täglich) 

 geordnet (nummeriert und chronologisch)  

 unveränderbar (kein Excel!) 

   erfasst werden. 

 

 Grundsätzlich gilt für offene Ladenkassen die Einzelaufzeichnungspflicht und dass  

               Kasseneinnahmen und Kassenausgaben täglich festzuhalten sind. 

 

  Die Aufzeichnung jedes einzelnen Geschäftsvorfalls kann jedoch unterbleiben, wenn diese nicht    

  zumutbar ist. Dies ist dann der Fall, wenn einzelne Aufzeichnungen technisch,   

  betriebswirtschaftlich und praktisch unmöglich sind, was für Münzgeräte in der Natur der Sache liegt. 

 

  Zudem wird bei Kassen, die ohne Verkaufspersonal geführt werden, nicht beanstandet, wenn diese    

  nicht täglich, sondern erst bei Leerung ausgezählt werden. 

 

 Dies bedeutet für Sie, dass Sie mit jeder Leerung eine Kasseneinnahme, bzw. mit Einzahlung 

in die Bank oder einer Hauptkasse, eine Kassenausgabe erfassen müssen. 

 

  An Tagen mit einer Ausgabe oder Einnahme ist ein Kassenbestand mit Soll/Ist Abgleich zu ermitteln. 

 

  In der Praxis soll Ihnen die Erfüllung der gesetzlichen Notwendigkeiten mit dem nachfolgenden     

  abgedruckten Muster erleichtert werden. 

 

  Wir empfehlen Ihnen, die Entleerung und die Einzahlung der Gesamtsumme in die Bank  

  oder Hauptkasse, am gleichen Tag durchzuführen, damit der Kassenbestand regelmäßig 0,- ist. 

 

 Führen Sie diese Liste nicht als Exceldatei, sondern händisch auf Papier. 
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BBEEIISSPPIIEELL::     

  

EENNTTLLEEEERRUUNNGGSSPPRROOTTOOKKOOLLLL  UUNNDD  KKAASSSSEENNFFÜÜHHRRUUNNGG  
 
 
 

       MM üü nn zz gg ee rr ää tt ::   SS tt aa uu bb ss aa uu gg ee rr   II  
 

 
Datum 

 
Entleerungsbetrag 

Einzahlung 
Kasse / Bank 

Betrag 

 
Kassenbestand 

Soll / Ist 

 
Unterschrift 

 
19.07.2019 

 

 
53,- 

 
53,- 

 
0,- 

 

 
24.07.2019 

 

 
48,- 

 
48,- 

 
0,- 
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BITTE FRAGEN SIE UNS - 
WIR NEHMEN UNS GERNE ZEIT FÜR EIN PERSÖNLICHES GESPRÄCH. 

 
    Destouchesstraße 68 Kaiserstraße  36  Münchener Straße 139 
    80796 München  90403 Nürnberg  85051 Ingolstadt 
 

E-Mail: wp.stb@opitsch-heinisch.de Tel.: 089 / 290 13 90  
Internet: www.opitsch-heinisch.de Fax: 089 / 290 13 980  

 

Unser hoher Qualitätsanspruch wird durch die ISO-9001 Zertifizierung 
jährlich bestätigt. 
 


